
Verfasste Studierendenschaft Universität Freiburg, Pädagogische Hochschule Freiburg

Hinweisblatt Repräsentations- und Bewirtungskosten

Grundsätzliche Regelungen:

Die  Gelder  der  Verfassten  Studierendenschaft  stellen  öffentliche  Gelder  dar,  deshalb  ist  der
Grundsatz der Sparsamkeit und der Wirtschaftlichkeit einzuhalten.
Art und Umfang der Bewirtung sollen sich an der Lebensrealität der Beteiligten orientieren.
Ein Bezug zu den Aufgabe der Verfasste Studierendenschaft (vgl. § 65 II LHG) oder der Fachschaft
sollten klar erkennbar sein.

Unter folgenden Voraussetzungen können Bewirtungskosten finanziert werden:

• Es muss einen besonderen Anlass für die Veranstaltung geben.

• Die Veranstaltung darf nicht regelmäßig stattfinden, d.h. Bewirtung von Vorstandssitzungen,

Fachschaftssitzungen etc. sind nicht abrechenbar.
• Die Ausgaben sind zu belegen, der Anlass sollte aus einer Einladung, einer Tagesordnung

oder einem Protokoll, das/die miteingereicht wird, hervorgehen.
• Bei geschlossenen Veranstaltungen wie z.B. einem Restaurantbesuch,  ist  eine Liste  aller

Bewirteten beizufügen.

Nicht finanziert wird: 
• Bewirtung nach honorierten Gastvorträgen

• Bewirtung  von  Begleitpersonen.  Ausnahme:  Aufgrund  von  körperlichen  oder  geistigen

Beeinträchtigungen benötigt die Person eine Begleitperson. Dies gilt selbstverständlich nur
für nicht honorierte Personen

• Die Bewirtung von regelmäßig stattfindenden Arbeitssitzungen.

Richtwerte für Art und Umfang der Bewirtung: 
Als  Richtwerte  gelten  für  Frühstück,  Mittagessen  und  Abendessen  gelten  die  gesetzlichen
vorgeschriebenen Verpflegungspauschalen (§ 9 LKRG i.V. § 4 V S 1 Nr. 5 EStG).
Das sind aktuell pro Person bei einem Aufenthalt von 

• bis zu 8 Stunden – 6€

• bis zu 14 Stunden – 12€

• für einen vollen Kalendertag (mit angrenzenden Übernachtungen) - 24€


